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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1954

Norm

JN §55

ZPO §227 II

Rechtssatz

Die Verbindung des Anspruches auf Feststellung des Bestandes eines Rechtes mit einem aus diesem Recht

hergeleiteten Leistungsanspruch bedeutet nicht die Kumulierung verschiedener Ansprüche, sondern die

Geltendmachung eines einheitlichen Anspruches.
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